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bauordnung

Regulierungswut
erschwert Arbeit in
den Bundesländern
Wer in Österreich baut, hat mitunter seine liebe Not, denn was in einem Bundesland
erlaubt ist, kann in einem anderen wider die Bauordnung sein. Die Länder halten
weitgehend an ihren regionalen Regeln und vor allem an ihrer Zuständigkeit fest.

von sissi eigruber und markus sTingl

A
uch im Fall der
bauordnung gilt
wieder einmal:
hoch lebe der Fö-
deralismus! Dem
Gesetzgeber sei

Dank gelten in Österreich neun
verschiedene bauordnungen, so-
lide einzementiert in der bundes-
verfassung.
was das in der praxis für die

ausführenden personen, seien es
baumeister, Architekten oder Zi-
viltechniker, heißt, ist evident.
Vollends chaotisch geht es aufÖs-
terreichs baustellen freilich auch
nicht zu. im Jahr 2000 wurde das
Österreichische institut für bau-
technik (oib) von den Ländern
beauftragt, die bautechnischen
Vorschriften zu vereinheitlichen.

Regionale Ausnahmen
Diese sogenanntenoib-richtlini-
en (brandschutz, mechanische
Festigkeit, Umweltschutz, Schall-
schutz, barrierefreiheit etc.) ha-
benmittlerweile diemeisten bun-
desländer übernommen. im De-
tail gibt es aber immer noch re-
gionale Ausnahmen und Abwei-
chungen.
„Kleine Ausrutscher“, wie es

oib-Geschäftsführer rainer Mi-
kulits formuliert. Alles eitelwon-

ne? Mitnichten. Für Volker
Dienst, Sprecher der plattform
Architektur und baukultur, sind
die oib-richtlinien „in die hose
gegangen, weil sich die kompli-
ziertesten regeln und nicht die
einfachen durchgesetzt haben“. er
spricht generell von einer Nor-
mierungswut, die uns alle „sehr
viel Geld kostet“.

Die Länder sind langsam
Zudem wurde die oib-richtlinie
in den bundesländern nur sehr
zögerlich umgesetzt (siehe Tabel-
le). „warum schaffen es nicht alle
bundesländer gemeinsam ein re-
gelwerk anzuerkennen bezie-
hungsweise gleichzeitig umzuset-
zen“, fragt sich etwaArchitektMi-
chael ogertschnig von holodeck
Architects in wien. Sein büro ist
sowohl in den verschiedenen ös-
terreichischen bundesländern als
auch international tätig. in wien
zählt unter anderem der wirt-
schaftspark breitensee zu den
projekten des Architekturbüros.
Mit der oib-richtlinie sei zwar

vieles besser geworden, aber die-
se reguliert lediglich die bautech-
nik. „Man kommt also nicht
umhin, jede einzelne bauordnung
zu studieren, denn nicht alles ist
von deroib-richtlinie erfasst“, so

der Architekt. Unterschiedliche
Normen gebe es zum beispiel bei
den Abstandregeln oder für bar-
rierefreies bauen. Zudemwürden
etwa in wien manche oib-be-
stimmungen durch lokale behör-
den wieder aufgeweicht.

So wird Bauen teurer
„wir haben inÖsterreich einNor-
mierungsprozedere, das von der
industrie angetriebenwird und in
dieser Form zu hinterfragen ist“,
sagt ogertschnig. Die Anforde-
rungen seien im internationalen
Vergleich außergewöhnlich hoch,
was zu höheren baukosten führt.
tatsächlich gibt es inzwischen

bundesweite bestrebungen, die
oib-richtlinien neu aufzusetzen.
Das bestätigt auchoib-Geschäfts-
führer Mikulits. „Die richtlinien
werden derzeit auf Vereinfa-
chungsmöglichkeiten gescreent.“
es gehe vorrangig um jene punk-
te, die sich in der praxis als beson-
dere Kostentreiber erwiesen hät-
ten. Die Frist, etwaige Vorschläge
einzubringen, ende am 11. oktober
2013. Derwiener StadtbauratMi-
chael Ludwig sieht dieAngelegen-
heit weniger problematisch: ers-
tens gebe es durch dieUmsetzung
der oib-richtlinien ohnehin eine
harmonisierung, und zweitens

Historie

1948
n Die ersten Versuche, die Bau-
ordnung zu vereinheitlichen, ge-
hen zurück auf das Jahr 1948. Da-
mals wurde vom Österreichischen
Städtebund eine erste Musterbau-
ordnung erstellt. Das Amt der
oberösterreichischen Landesregie-
rung versuchte es zwei Jahre spä-
ter mit einem eigenen Entwurf. Die
Forschungsgesellschaft für den
Wohnbau (heute Forschungsgesell-
schaft für Wohnen, Bauen und Pla-
nen) veröffentlichte im Jahr 1961
ihre Version einer „Österreichi-
schen Musterbauordnung“.
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würden die bauordnungen in
den Ländern sinnvollerweise auf
spezifische rahmenbedingungen
eingehen. Als beispiel nennt er
die unterschiedlichen witte-
rungsbedingungen in Vorarlberg
und dem burgenland, die unter-
schiedliche Schneelasten und da-
mit divergierende Voraussetzun-
gen für die Dachgestaltung zur
Folge hätten.

Mangelnde Beratung
Auch die Mitsprachemöglichkei-
ten von Anrainern sind bei bau-
vorhaben regional unterschied-
lich geregelt. obwohl dieses the-
ma sehr viele bürger und wirt-
schaftstreibende betrifft, gibt es
keine öffentliche institution, die
diesbezüglich eine umfassende
beratung anbietet.
ein Umstand, der bei Gabrielle

traxler auf harsche Kritik stößt.
Sie leitet in wien den Verein rat
& tat im täglichen Leben, der
unter anderem personen unter-
stützt, die problememit dembau-
recht haben.wie in jenemFall, bei
dem einwohngebäude im 22. be-
zirk aufgestockt wurde und das
Nachbarhaus seitdem im wahrs-
ten Sinn des wortes im Schatten
stehen lässt. Die ehemalige SpÖ-
Abgeordnete fordert daher eine
entsprechende Aufsicht und eine
Auskunftsstelle für bürger, die
ähnlich wie bei derMieterrechts-
vereinigung auch rechtsvertre-
tungen übernehmen kann.

Die autoren des artikels erreichen Sie
unter sissi.eigruber@wirtschaftsblatt.at

Anzeige

wer schon einmal bauherr war,
weiß: bei baurechtlichen Ge-
nehmigungen braucht man bis-
weilen einen langen Atem; die
entsprechende rechtsdurchset-
zung ist schwierig.
So zahlreich die zuständigen

Magistrats- und bezirksämter
hierzulande sind, so unter-
schiedlich schnell oder langsam
werden die Verfahren auch ab-
gehandelt. Grundsätzlich gilt,
sagt baurechtsexperte peter
Vcelouch, partner in der Kanzlei
cerha hempel Spiegelfeld hla-
wati (chSh): „einVerwaltungs-
verfahren muss innerhalb von
sechs Monaten von den behör-
den bearbeitet werden.“ wenn
diese Zeitspanne verstrichen ist,
hat man die Möglichkeit, einen
sogenannten Devolutionsantrag
zu stellen. Durch diesen Antrag
erfolgt dann der Übergang der
Zuständigkeit zur nächsthöhe-
ren behörde. „in letzter instanz
kann eine Säumnisbeschwerde
beim Verwaltungsgerichtshof
eingebracht werden.“
eine generalisierende emp-

fehlung abzugeben, ist allerdings
schwierig, sagt Vcelouch. „wenn
man dasGefühl hat, es geht zwar
nur langsam, aber doch etwas
weiter, dann sollte man wohl
keinen Devolutionsantrag stel-
len.“wennman allerdings glau-
be, der Akt wurde nach einrei-
chung in eine Schublade gelegt
und nicht mehr angegriffen,
dann biete sich dieser Schritt an.
Von einem pauschalurteil

über die heimischen Verwal-
tungsbeamten nimmt Vcelouch
Abstand. „Überall dort, woMen-
schen arbeiten, gibt es Schnelle-
re und Langsamere.“ Das sei
kein Spezifikum von bau- oder

raumrechtlichenVerfahren.wa-
rum sich ein Verfahren verzö-
gert, könne unterschiedliche
Ursachen haben – neben den be-
reits erwähnten menschlichen
Komponenten etwa auch die
Notwendigkeit, unterschiedli-
che Sachverständigen-Gutach-
ten einzuholen (die dann wo-
möglich noch ergänzt werden
müssen), oder Zeugen anzuhö-
ren, die zur einvernahmemehr-
mals nicht erscheinen. entspre-
chend haben die behörden die
Möglichkeit, Devolutionsanträ-
ge auch abzulehnen, „wenn die
Verzögerung sachlich begründ-
bare Ursachen hat“.

Lange Verfahrensdauer
„Die meisten Konflikte gibt es
wegen themen wie der Gebäu-
dehöhe oder dem Lichteinfall.
Da machen Nachbarn oft ihre
parteienstellung geltend“, sagt
die wiener Anwältin Katharina
Müller von der Kanzlei will-
heim Müller in wien.
Das rechtliche System im be-

zug auf bauangelegenheiten hält
sie für ausreichend, nur dieDau-
er sei problematisch. wenn der
rechtsstreit bis zum Verwal-
tungsgerichtshof ausgefochten
wird, dann könne das durchaus
zweieinhalb Jahre dauern. Und
dort landen sehr viele Fälle. Laut
Statistik geht es bei denmeisten,
mit denen sich derVerwaltungs-
gerichtshof beschäftigt, um das
baurecht. „Dass es neun ver-
schiedene regionale bauordnun-
gen gibt, ist für planer und
Architekten sehr mühsam. wie
sinnvoll das ist, das ist zu hinter-
fragen“, so Müller.

Recht. mühsamer Weg
durch die Instanzen

markus.stingl@wirtschaftsblatt.at

Verwaltungsver-
fahrenmüssen bin-
nen sechsMonaten
bearbeitet werden

Peter VceLouch
AnwAlt

Meistens geht es
um die Gebäude-
höhe oder den
Lichteinfall

k. MüLLer
Anwältin

Fakten

n Die oIB-richtlinien dienen als
Basis für die Harmonisierung der
bautechnischen Vorschriften und
können von den Bundesländern zu
diesem Zweck herangezogen wer-
den. Die Erklärung einer rechtli-
chen Verbindlichkeit der OIB-Richt-
linien ist den Ländern vorbehalten.

n Die erste Ausgabe der Richtli-
nien kam 2007 heraus und wurde
von fünf Bundesländern übernom-
men. 2011 wurden sie (unter ande-
rem wegen der neuen EU-Gebäu-
derichtlinie) überarbeitet.
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